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2.9.8 § 60 Auszahlung der Entschädigung und Rechtserwerb
1 Die Entschädigung wird 20 Tage nach ihrer rechtskräftigen Festsetzung zur Zahlung fällig. Die
Entschädigung ist von diesem Zeitpunkt an, bei vorzeitiger Besitzeinweisung vom Tage der
Besitzergreifung an, zu verzinsen.
2 Die Verzinsung der Entschädigung beginnt bei formeller Enteignung mit ihrer Rechtskraft, bei
materieller Enteignung sowie im Heimschlagsfall mit Rechtskraft des Eingriffs durch das
Gemeinwesen. Der von den Eidgenössischen Schätzungskommissionen angewandte Zinssatz ist
massgehend.
3 Mit der Leistung der Entschädigung erwirbt der Enteigner das formell enteignete Recht, und zwar
in unbelastetem Zustand, sofern er bisherige Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkte
persönliche Rechte nicht ausdrücklich übernommen hat.
4 Der Enteigner muss bei formeller Enteignung den Eintrag des Rechtserwerbs im Grundbuch
veranlassen.
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